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Auftrag Bigliel 

 

betreffend zeitlich befristete Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge im Rahmen des 

vom Grossen Rats beschlossenen Green Deals zur Erreichung der vom Bund gefor-

derten CO2-Zielwerte bei Neuwagen 

 

Antwort der Regierung 

 

Im Kanton Graubünden erhält ein Elektrofahrzeug aktuell einen Verkehrssteuerrabatt 

von 80 Prozent, was je nach Modell einer jährlichen Belastung von 90 bis 110 Fran-

ken entspricht. Die Regierung ist der Auffassung, dass Anreizmassnahmen grund-

sätzlich nur dann umgesetzt werden sollten, wenn sie auch solche Wirkungen entfal-

ten. Wie verschiedentlich darauf hingewiesen (vgl. etwa Antwort der Regierung auf 

die Frage Thomas Bigliel in der Fragestunde der Junisession 2019, GRP 5/2018-

2019, S. 894; Antwort der Regierung auf den Auftrag Kappeler betreffend Anteil 

Elektrofahrzeuge an Neufahrzeugen, Regierungsbeschluss vom 16. April 2019 [Prot. 

Nr. 259], GRP 1/2019-2020, S. 165 f.), würde die Steuerbefreiung von Elektrofahr-

zeugen keinen Anreiz schaffen, ein solches Fahrzeug zu kaufen. Diese Aussage ist 

durch eine im Auftrag des Amts für Natur und Umwelt durchgeführte Studie vom 

22. Februar 2013 belegt, wonach die Reduktion der Motorfahrzeugsteuer in Grau-

bünden den Kauf CO2-armer Personenwagen nicht beeinflussen konnte. Zu beach-

ten ist, dass dieser Studie Frankenbeträge zugrunde lagen, die um ein Mehrfaches 

höher waren als die vorliegenden. Dass eine solche Massnahme auch nach heuti-

gem Wissensstand unwirksam wäre, zeigt gerade auch der Hinweis im vorliegenden 

Auftrag, wonach im Kanton Graubünden 2018 neu zugelassene Fahrzeuge einen 

überdurchschnittlichen CO2-Ausstoss aufwiesen. So ist in Erinnerung zu rufen, dass 

Graubünden schweizweit betrachtet über eines der grosszügigsten Rabattsysteme 
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für emissionsarme Fahrzeuge verfügt, weil die Verkehrssteuerermässigung zeitlich 

nicht limitiert ist. 

 

Im Weiteren erachtet die Regierung eine Steuerbefreiung von Elektrofahrzeugen für 

unangebracht, weil gegen eine solche Regelung auch das Verursacherprinzip 

spricht. Bekanntlich sind die Nettoeinnahmen aus den Verkehrssteuern zweckgebun-

den für den Strassenbau und Strassenunterhalt einzusetzen und Elektrofahrzeuge 

belasten den Strassenkörper nicht weniger als Fahrzeuge mit herkömmlichen An-

triebssystemen.  

 

Aufgrund dieser Ausführungen beantragt die Regierung dem Grossen Rat, den vor-

liegenden Auftrag abzulehnen. 

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident:  Der Kanzleidirektor: 

  

       Dr. Chr. Rathgeb Daniel Spadin 
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